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4. Die zugebilligte Hilfe soll in keinem Falle der &ffentlichen

Wohltitigkeit gleichgestellt werden.

* *
%k

Die Erwidgungen und Folgerungen, wie sie oben angegeben
sind, wurden dem Bundeskomitee des Schweiz. Gewerkschafts-
bundes unterbreitet, das sie gebilligt hat. Und in diesem Sinne ist
denn auch auf eine vom Internationalen Arbeitsamt angeregte
Umfrage des Eidgenossischen Arbeitsamtes geantwortet worden.

Ein Vorschlag zur Durchfiihrung einer

Lohnstatistik.
Von Paul Meierhans.

l. Vorbemerkung.

Diese Ausfiihrungen befassen sich nicht mit den Fragen,
warum und wozu Lohnstatistik getrieben werden solle oder miisse,
sondern einzig mit dem « Wie ist eine Lohnstatistik durchzu-
fiihren? ». Und zwar nicht eine Lohnstatistik vom Standpunkte
des Unternehmens oder Unternehmers aus, bei dem die Lohn-
statistik als Teil der allgemeinen Unkostenstatistik eine
wesentlich andere Funktion hat und deshalb auch total anders
in ihrem Aufbau sein muss. Hier soll Lohnstatistik erdrtert wer-
den vom Gesichtspunkte des Lohnem pfingers aus, des
unselbstindig Erwerbenden, als Teil der Einkommensstatistik. Das
ist etwas total Verschiedenes von ihrer Rolle als Unkostenstatistik.

Zweitens ist hier nicht die Aufgabe gestellt, wissenschaftlich
einwandfreie Definitionen, Begriffserklirungen, lang und breit zu
erortern und auch nicht die der geschichtlichen Darstellung der
auf Erden zu allen Zeiten unternommenen Versuche der Durchfiih-
rung von Lohnstatistiken. Die « Gewerkschaftliche Rundschau » ist
nicht ein Organ fiir Professoren und auch keine kleinere Ausgabe
-des « Handwérterbuches der Staatswissenschaften ». Ganz ohne
Theorie geht’s aber nicht ab; aber es soll versucht werden, in all-
gemein verstindlicher Weise die notwendigen Begriffe klarzulegen.
Dabei ‘lege ich fiir diesen Leserkreis weniger Wert auf absolut
wigsenschaftlich einwandfreie Erorterungen als auf kurze und
lebendige Darstellung des praktisch Méglichen und Durchfiihr-
baren.

Die Lohnstatistik hat zum Gegenstand Personen und
Lohne. Vorerst sei von den Personen die Rede, den Lohn-
empfingern, die in eine solche Erhebung einzubeziehen wiiren.

2. Welche Lohnempfinger fallen fiir eine Lohn-
statistik in Frage?

Grundsiitzlich alle Lohnempfiinger. Das wiren in der Schweiz

rund 1,3 Millionen Erwerbende von den total 1,8 Millionen Erwer-
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benden iiberhaupt. Praktisch ist der Kreis viel enger zu ziehen.
Es fallen einmal weg alle Direktoren, das ganze kaufminnische und
technisch gebildete Personal, die Beschiftigten der offentlichen
Verwaltung und der o6ffentlichen Unternehmungen, die freien Be-
rufe und alle unselbstindig Erwerbenden in der Landwirtschaft.
Es bleiben so iibrig die gewerbliche undindustrielle
Privatarbeiterschaft, das sind rund 500,000
Arbeiter und Hilfsarbeiter. Eine achtunggebietende
Zahl fiir ein so kleines Land und auf jeden Fall genug, um Statistik,
zahlenmissige Massenbeobachtung, zu treiben. Fiir die praktische
Durchfiihrung diirfte das Feld der einzubeziehenden Arbeiter noch
weiter eingeengt werden, indem lediglich die Arbeiter der dem
eidgendssischen Fabrikgesetz unterstellten Betriebe in Be-
tracht fallen wiirden; das sind ungefihr 350,000 Arbeiter.
Warum, das erfahren wir weiter unten. Selbstverstindlich inderte
sich an der Notwendigkeit und an der Niitzlichkeit einer Lohn-
statistik absolut nichts, ob es nun einige Zehntausend mehr oder
weniger wiren. Tatsache ist nur, dass wir heute iiber die Lohn-
einkommen dieser grossen und immer grésser werdenden Schicht
unseres Volkes iiberhaupt nicht oder dann nur ungeniigend und
auf jeden Fall nicht systematisch und fortlaufend orien-
tiert sind. Warum das so ist, fillt ganz ausserhalb des Rahmens
dieser Erorterungen.

3. Welche Lohne sind zu erfragen?

Die Lohnstatistik, aufgefasst als Einkommensstatistik der
Lohnempfinger, hat sich grundsitzlich mit den effektiven, den
tatsdchlichen,dem Arbeiterindie Hand bezahl-
ten Lohnen zu befassen. Tariflochne oder Durchschnittslohne
auf Grund von Tarifvertrigen oder anderweitigen Angaben errech-
net, sind immer nur Ersatz fiir eine eigentliche Lohnstatistik.
Sie leisten gute Dienste iiberall da, wo das, was den Namen Lohn-
statistik verdient, fehlt. Tariflchne sind gewéhnlich fiir die er-
fassten Arbeiter Minimallshne; Durchschnittslohne geben nur ein
grobes Bild der tatsichlichen Lohnlage ganzer Gruppen und er-
lauben auf keinen Fall Einsicht in die Mannigfaltigkeit der Lohn-
verhiltnisse. Sie sind besser als nichts. Ganz dhnlich verhilt es
sich mit den sogenannten sekundidren Lohnstatistiken, also
mit den Lohnangaben, die gewonnen werden aus einem Material,
das nicht hauptsichlich und wurspriinglich fiir lohnstatistische
Zwecke zusammengestellt wurde. Die Angaben der Lohne ver-
unfallter Arbeiter, wie sie vom Eidgenossischen Arbeits-
amt aus den Unfallakten der Unfallversicherungsanstalt in Luzern
zusammengestellt werden, sind ja sicher sehr wertvoll, vielleicht
(aber eben nur vielleicht) reprisentativ fiir das Lohnniveau iiber-
haupt, aber sie ersetzen trotzdem keine Lohnstati-
stik. Objektiv unanfechtbares Zahlenmaterial wird einzig auf
direktem Wege, in systematischer, fiir den bestimmten Zweck an-
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gepasster Untersuchungsweise, erhalten werden konnen. Also
Lohnstatistik, und zwar primire.

Fir den oben eingeschrinkten Lohnempfingerkreis werden
fast ausschliesslich Geldléhne in Frage kommen, so dass alle
Umrechnungen von Naturalbeziigen wegfallen. Das ist fiir die
Klarheit und Durchsichtigkeit Husserst wertvoll. In dieser Bezie-
hung wird eine kiinftige Lohnstatistik vieles vor den Rentabilitiits-
erhebungen und den Berechnungen iiber die durchschnittlichen
Einkommen aus Landwirtschaft voraus haben.

Fir welche Zeit sind die Lohne zu erfragen? Da die ge-
nauen effektiven Verdienste festgestellt werden sollen, so ergibt
sich die iibliche Zahltagsperiode als selbstverstindlich.
Um klare Antworten zu erhalten, ist erste und oberste Vorbedin-
gung statistischer Erhebung die klare, unzweideutige
Fragestellung. Wenn also gefragt wiirde, was im letzten
Monat oder gar im ganzen letzten Jahr verdient worden sei, so
ergiben sich ganz sicher Angaben, die der Verarbeitung nicht
wert wiren. Die Hohe des zuletzt bezogenen Zahltages und die
Periode, die Anzahl Tage, auf die sich die Zahlung bezog, vergisst
der Lohnempfinger nicht so leicht.

Die Angabe des effektiven Betrages fiir eine bestimmte Zeit-
periode geniigt noch lange nicht. Wie setzt sich der tatsichlich
bezahlte Betrag zusammen, fiir welche Stundenzahl, fiir Akkord-
oder Zeitlohn, fiir Tag- oder Nachtarbeit usw.? Und da ergibt sich
die Notwendigkeit, die Berechnungsart des Zahltags in
allen ihren Einzelheiten zu erfassen, also zu kennen: Anzahl Ar-
beitsstunden, getrennt nach der Entlohnungsart und Entlshnungs-
hohe, Primienzuschlige, Zuschlige fiir ausserordentliche Arbeits-
zeit, Bruttoverdienst fiir die ganze Zahltagsperiode, Abziige fiir
Unfallversicherung, Bussen usw. und Nettoverdienst. Der
letztere ist dann der effektive, dem Arbeiter ausbezahlte Betrag.

Aber wer glaubt denn, je solche Angaben en masse erhalten
zu kénnen? Wir sind nun in der Schweiz fiir die dem F abrikgesetz
unterstellten Betriebe in dieser Beziehung sehr gut dran, wohl
bedeutend besser als die meisten iibrigen Industrielinder. Wird
das Fabrikgesetz tatsichlich durchgefiihrt, so bieten die obigen An-
forderungen an die Lohnstatistik absolut keine besondern Schwie-
rigkeiten fiir die Erhebung. Das Fabrikgesetz bestimmt im Ar-
tikel 25, Absatz 1:

¢ Der Fabrikinhaber ist verpflichtet, den Lohn spiitestens alle vierzehn
Tage in bar, in gesetzlicher Wihrung und unter Beif iigung einer
Abrechnung in der Fabrik selbst, und zwar innert der Arbeitszeit an
einem Werktage auszuzahlen. »

Die Verordnung iiber den Vollzug des Bundesgesetzes
betreffend die Arbeit in Fabriken bringt dann iiber die Auszah-
lung des Lohnes und den Inhalt der in § 25, 1, des Fabrikgesetzes
erwihnten Abrechnung folgende nihere Vorschrifi:
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Art. 112. Die Abrechnung, die dem Arbeiter bei der Auszahlung des
Lohnes zu iibergeben ist, soll enthalten:
a) die Firma des Fabrikinhabers;
b) den Namen des Arbeiters;
c¢) das Datum des Zahltages und die Angabe der Lohnperiode;
d) im Falle von Zeitlohn: die Zahl der berechneten Tage oder Stunden
und die betreffenden Lohnsitze,
im Falle von Akkordlohn: die Festsetzung der filligen Zahlung;
e) die Ursache und den Betrag von Abziigen;
f) den Betrag allfilliger Bussen.»

Diese vom Fabrikgesetz geforderte Abrechnung befindet sich
auf dem Zahltagssdcklein oder dem Zahltagsstrei-
fen und enthilt alle sachlichen Elemente fiir die Einrichtung
einer Lohnstatistik. Nehmen wir an, die Arbeiter wiirden diese
leeren Zahltagssicklein oder die Zahltagsstreifen sofort nach Prii-
fung einem statistischen Dienst abliefern, einer Sammel-
stelle im Betriebe, so wire das Erhebungsmaterial fiir eine direkt
vorbildliche Lohnstatistik zum weitaus wichtigsten
Teil beieinander. Voraussetzung bleibt aber, dass dieser § 112 der
Verordnung nicht zu den toten Buchstaben zihlt. In den indu-
striellen Grossbetrieben, die schon aus Griinden genauer Kalku-
lation und aus solchen der Betriebsstatistik ganz genaue Aufzeich-
nungen iiber den Lohnkonto fiihren, erhilt der Lohnempfianger
diese detaillierte Abrechnung regelmassig.

4. Erginzungen zur Abrechnung.

Zu den sachlichen Erhebungsmerkmalen, die auf dem Zahltags-
streifen oder Zahltagssicklein vermerkt sind, miissten einige per -
sonliche, den einzelnen Lohnempfinger betreffende treten.
So die genaue Bezeichnung der Titigkeit im Betriebe, Stellung im
Beruf, Alter, Dauer der Beschiftigung in der gleichen Stellung usw.
Je nach dem Umfange der Angaben auf dem Zahltagsstreifen und
je nach dem Zwecke der Erhebung, wiirden diese Erginzungen
ebenfalls einen mehr oder weniger grossen Umfang annehmen
miissen. Grundsatz bleibt, dass fiir jeden einzelnen Ar-
beiter eine besondere Karte erstellt wiirde, in die alle person-
lichen und sachlichen Merkmale eingetragen werden miissten, die
sachlichen iiber Héhe und Art des Lohnes, Zahl der Arbeitsstun-
den, Zuschlige, Abziige usw. direkt vom Zahltagsstreifen und die
iibrigen durch direkte Befragung. Wihrend die sachlichen An-
gaben jede Zahltagsperiode sich ohne weiteres ergiben, wiirde
sich die personliche und direkte Erginzung auf eine einmalige
Befragung beschrinken konnen mit Nachtrag der Aenderungen
im Verlaufe der Erhebungsperiode.

5. DieErhebungsperiode.

Der Lohn gehort statistisch zu den Bewegungsmassen und ge-
hort deshalb auch fortlaufendbeobachtet. Es ist so ganz
selbstverstindlich, dass eine Lohnstatistik, die praktischen Zwecken
dienen will und soll, sich niemals auf eine einmalige Erhebung
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beschrinken kann, sonst bietet sie einzig wissenschaftlich-
historisches Interesse. Die Gewerkschaften haben als solche wesent-
lich andere Aufgaben. Sie wollen die wirtschaftliche G e gen-
wart in ihrer fortlaufenden Verinderlichkeit kennen. Eine Lohn-
statistik aus dem Jahre 1920 ist ja fiir die wissenschaftliche For-
schung vielleicht weitaus wichtiger als eine solche aus den letzten
Tagen. Die Praktiker des Wirtschaftslebens empfinden umgekehrt.
Unsere Exportindustrie gibt sich mit Recht auch nicht zufrieden
mit den Ein- und Ausfuhrzahlen vor zwei oder gar nur einem
Jahre; sie will allmonatlich unterrichtet sein und hat einen
glinzenden und rasch funktionierenden Bundesdienst dafiir durch-
gesetzt (die statistische Abteilung der Eidgenossischen Oberzoll-
direktion). Die fortlaufende Erhebung liesse dann die Moglich-
keit zu, Jahresverdienste zu erfassen sowie Lohnausfall
durch Krankheit, Teilarbeitslosigkeit, Festtage usw. Zufilligkeiten,
die in einzelnen Lohnperioden entscheidenden Einfluss bekommen
kénnen, wiirden ausgeschaltet und ebenso die theoretische
Berechnung von Jahresverdiensten aus bestimmter Berufstatigkeit.
Schwierigkeiten aller Art wiren natiirlich zu erwarten, aber
ganz sicher sind die Schwierigkeiten, die bei einer systematischen
und gut angelegten Lohnstatistik sich zeigten, theoretisch
und praktisch bedeutend geringer als diejenigen, die
einer Rentabilititserhebung in der Landwirtschaft entgegenstehen.
Das Verdienst Prof. Laurs besteht nicht zuletzt in der Tatsache,
dass die vorauszusehenden methodischen Hindernisse ihn nich t
abschreckten, an die Losung der Frage heranzutreten. Er hat den
Erfolg fiir sich. 400 Erhebungen gelten als massgebend fiir 150,000
Betriebe, und man darf ohne Uebertreibung behaupten, dass unsere
ganze Zollvertragspolitik auf diesen 400 Betriebsrechnungen ba-
siert. Die Brugger Statistik rentiert sich fiir die Landwirtschaft;
damit ist nichts ausgesagt iiber ihren innern Wert. Der ist vielleicht
weit unter ihrer Rendite. Das ist hier nicht zu untersuchen.

6. Wie ké6nnte mit der Lohnstatistik
angefangenwerden?

Die bisherigen Ausfiihrungen zeigten in durchaus skizzenhafter
Weise einen methodischen Weg und wohl auch die mannigfachen
Erfordernisse, die ganz allgemein an eine Lohnstatistik zu stellen
sind. Dieser Weg miisste zuerst erprobt werden, bevor er
einer ganz allgemeinen Erhebung zugrunde gelegt werden diirfte.
Wahrscheinlich wird die erschopfende Massenbeobachtung
hier iiberhaupt nie oder erst nach sehr langer Zeit in Frage kom-
men. Das heisst, unsere Generation wird es nicht erleben, dass
j e d er Lohnempfinger fortlaufend nach seinem Lohne erfasst wer-
den kann. Man wird sich mit einer Auswahl begniigen miissen,
mit der sogenannten r e prasentativen Methode. Statt 500,000
Arbeiter werden vorliufig 50,000 erfasst. Aber diese 50,000 sind
so ausgewidhlt, dass sie in ihrem Lohndurchschnitt ein getreues
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Bild des Lohnniveaus der 500,000 geben. Die Auswahl darf also
nicht willkiirlich sein oder von einem Zufallsmoment abhingen
(wie Unfall usw.). Sie muss in systematischer, wohldurchdachter
Weise getroffen werden, sie muss typisch sein.

Vorerst wiirde fiir einen ganz bestimmten Industriezweig oder
gar nur fiir einen einzigen, fiir diesen Industriezweig typischen
Betrieb die angegebene lohnstatistische Methode erprobt, ver-
bessert, vervollkommnet oder als untauglich, undurchfiihrbar be-
funden. Das wire auf alle Fédlle schon ein schones Resultat. Erst
auf Grund dieses Experimentes, bei dem alle Grundsitze
einer wissenschaftlich einwandfreien Methode zur Anwendung zu
bringen wiren, wiirde iiber eine Verallgemeinerung beschlossen.
Dadurch wiirden Zeit und Mittel gespart. Dieses Experiment
miisste selbstverstindlich unter Leitung von erfahrenen Hinden
vorgenommen werden und nicht einfach von Leuten, die « auch
schon so etwas versuchten ». Also keine Dilettantenarbeit. Denn
es diente als Grundlage fiir jede weitere Ausdehnung. Es wire
Unsinn, mit grossen Plinen anfangen zu wollen; nein, auch die
Lohnstatistik muss organisch entwickelt werden in engster Be-
ziechung mit dem Leben. Bescheidene, aber solide Anfinge sind
wertvoller als umfassende, aber nicht praktisch durchfiihrbare
Projekte.

7. Schlusswort.

a) Diese ganz summarischen Darlegungen sind natiirlich im
wesentlichen nur Diskussionsgrundlage. Eine Lohnstatistik gehort
¢cu den schwierigeren Aufgaben der Statistik iiberhaupt. Der Er-
hebung stellen sich methodische Probleme der verschiedensten Art
infolge der Vielgestaltigkeit der Lohnvereinbarungen nach Lohn-
form und Lohnbemessung und auch wegen der tausend Eigenarten
der verschiedenen arbeitgebenden, lohnzahlenden Unternehmun-
gen. Es wire kindisch, sich in dieser Hinsicht Illusionen hinzu-
geben. Es kann da keine allgemein giiltige Methode geben, die
fiir jeden Industriezweig, jedes Land einzig zum Ziele fiihrte. Das
hingt allzusehr von den genannten Bedingungen, von den verfiig-
baren Mitteln und der Einsicht der daran interessierten und
beteiligten Bevolkerungsschichten ab.

Der hier in groben Umrissen gezeichnete Weg wiirde einer
schweizerischen Lohnstatistik jene Grundsitze einfiigen, die in
einer Resolution des Internationalen statistischen Instituts nieder-
gelegt sind und die in folgenden Forderungen gipfeln:

l. primare Statistik, also keine aus anderem Verwal-
tungsmaterial abgeleitete Zahlen;

2. wirklich gezahlte Arbeitslohne;

3. Jahresverdienste wunter Mitberiicksichtigung von
Ueberstunden usw.;

4. Zuschlige zum regelmissigen Arbeitslohn und die ver-
schiedenen Arten der Lohnung;
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5. Abziige fiir Versicherung, Bussen usw., Brutto- und Netto-
verdienst.

b) Statistische Erhebungen sind leider mit Fragen verbun-
den, auf die eine Antwort nicht immer so leicht gegeben wird.
Schon die harmlose Titigkeit, die der amtliche Volkszihler alle
zehn Jahre einmal entwickeln muss, begegnet Misstrauen und Ab-
lehnung. «Der Neugierigen Gilde fiihrt Boses im Schilde! » Wie
wird das erst sein, wenn nach dem Inhalt des Zahltagssidck-
leins, dem héchsten Inbegriff der Geheimsphire weiter Schich-
ten gefragt werden muss? Sicher nicht einfacher. Da werden die
psychologischen Hindernisse sich zu einer uniibersteig-
lichen Mauer auftiirmen, die schwerer zu nehmen ist als die be-
rithmte chinesische fiir die asiatischen Mongolen. Furcht vor dem
Steuervogt, vor dem Kollegen, ja sogar vor der Frau und nicht
zuletzt vor den Sekretiren der eigenen Verbinde, die diese Lohn-
statistik zu bearbeiten hitten. In Wirklichkeitexistieren
alle diese Schreckgespenster absolut nicht; aber
die eingebildeten sind oft michtiger als die tatsichlichen. Es wird
sich darum handeln, in ziher und unablissiger Erziehungs- und
Aufklidrungsarbeit die Legenden, die sich um die Durchfiihrung
der Idee einer Lohnstatistik ranken, zu zerstéren. Denn eines von
beiden: Entweder erkennt man die Notwendigkeit ihrer Einrich-
tung und entschliesst sich damit auch zur Beantwortungvon
Lohnfragen oder man erschrickt ob den Vorurteilen, die in
der Lohnarbeiterschaft gegen die Lohnstatistik bestehen, und ver -
zichtet auf jede solche Erhebung. Trifft letzteres zu, so muss
man sich nicht beklagen, wenn bei Streiks, Verhandlungen vor
Schieds- und Arbeitsgerichten usw. dann die Lohnstatistiken
der Unternehmer die zahlenmissige Grundlage fiir alle Ent-
scheide liefern und liefern miissen und wenn sie auch die Haltung
der Oeffentlichkeit in weitem Umfange bestimmen. Denn die Me-
thode der Lohnstatistik o hn e Lohnangaben ist noch nicht erfun-
den. Man wihle!

Wirtschaft.

Die “Konjunktur im letzten Vierteljahr 1927,

Auch die Konjunkturzahlen des letzten Vierteljahres 1927 sind wesentlich
giinstiger als im Vorjahr. Immerhin hat sich die Besserung nicht im gleichen
Tempo fortgesetzt wie im dritten Quartal. Ein saisonmissiges Abflauen des
Beschiiftigungsgrades konnte ja nicht ausbleiben; ausserdem haben auslindische
Einfliisse, wie vor allem die Unterbrechung des Aufschwunges in Deutschland,
ihre Schatten auch iiber unsere Grenzen geworfen.

Die Anspannung des Geldmarktes hat etwas nachgelassen. Eine
Zinsfusserhohung kommt vorliufig nicht in Frage, besonders nachdem auch im
Ausland die Zinssitze zuriickgehen. Seit Neujahr sind auch Schweden und
Frankreich zu einem offiziellen Diskontsatz von 3% Prozent gekommen, der
bisher in ganz Europa nur in der Schweiz galt. Diese Entlastung auf dem

o8



	Ein Vorschlag zur Durchführung einer Lohnstatistik

